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Datenschutzhinweise für die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren 

Informationen gemäß Artikel 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung 

(EU) 2016/679) 

Namen und Kontaktda-

ten des Verantwortli-

chen / der verantwortli-

chen Stelle 

Prof. Dr. med. Uwe Platzbecker 

(Medizinischer Vorstand, Sprecher) 

Janko Haft 

(Kaufmännischer Vorstand) 

 

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der Techni-

schen Universität Dresden  

Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen 

Fetscherstraße 74 

01307 Dresden 

Kontaktdaten der Da-

tenschutzbeauftragten 

Datenschutzbeauftragte des Universitätsklinikums und der Medizi-

nischen Fakultät 

 

Fetscherstraße 74 

01307 Dresden 

 

E-Mail: DSV@uniklinikum-dresden.de 

Zweck der Verarbei-

tung der personenbe-

zogenen Daten  

Der Verantwortliche führt die Datenverarbeitung im Einklang mit 

den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverord-

nung (DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

durch. 

 

Der Verantwortliche verarbeitet personenbezogene Daten im Rah-

men von Vergabeverfahren zum Zweck der Teilnahmeantragsprü-

fung, der Prüfung und Wertung von Angeboten, der Kommunikation 

mit Bietern / Bewerbern (bspw. Beantwortung von Bewerber-/Bie-

terfragen) und der Dokumentation / Archivierung sowie zu Statistik-

zwecken (Vergabestatistik). 

Des Weiteren erfolgt eine Verarbeitung personenbezogener Daten 

im Rahmen der Vertragsdurchführung / -abwicklung von im Rah-

men von Vergabeverfahren geschlossenen Verträgen. 

Rechtsgrundlage für 

die Verarbeitung der 

personenbezogenen 

Daten 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt bzw. ist erfor-

derlich: 

 

a) Zur Erfüllung vertraglicher Pflichten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-

GVO) 

 

Eine Verarbeitung von Daten erfolgt im Zuge der Durchführung von 

im Rahmen von Vergabeverfahren geschlossenen Verträgen und 

in einem für die Erfüllung der entsprechenden vertraglichen Ver-

pflichtungen / für die Vertragsabwicklung erforderlichem Umfang. 
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b) Zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der der Verant-

wortliche unterliegt (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO) 

 

Der Verantwortliche ist im Rahmen seiner Beschaffungstätigkeit 

verpflichtet, Vergabeverfahren auf Grundlage des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und der Vergabeverordnung 

(VgV) oder dem Sächsischem Vergabegesetz (SächsVergabeG) 

und der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil A 

(VOL/A) durchzuführen und in diesem Zusammenhang personen-

bezogene Daten zu verarbeiten (z.B. personenbezogene Daten, 

welche in Teilnahmeanträgen oder Angeboten übermittelt werden). 

 

c) Zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e) DS-

GVO) 

 

Der Verantwortliche / das Universitätsklinikum erfüllt als Träger der 

Krankenversorgung Aufgaben im Rahmen der Krankenversorgung, 

der Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals und im öffentli-

chen Gesundheitswesen. Er bzw. es gewährleistet in enger Zusam-

menarbeit mit der Technischen Universität Dresden und ihrer Me-

dizinischen Fakultät die Verbindung der Krankenversorgung mit 

Forschung und Lehre. (siehe Art. 2 Universitätsklinika-Gesetz) 

Die Beschaffungstätigkeit des Verantwortlichen / des Universitäts-

klinikums, innerhalb der eine Verarbeitung personenbezogener Da-

ten des / der Betroffenen ausgeführt wird, erfolgt im Zusammen-

hang mit den genannten öffentlichen Aufgaben (Aufgaben im öf-

fentlichen Interesse) und gewährleistet deren Erfüllung. 

Kategorien der verar-

beiteten personenbezo-

gener Daten 

Die folgenden Kategorien personenbezogener Daten werden oder 

können ggf. gefordert / erhoben bzw. verarbeitet werden: Persona-

lien / Adress- und Kontaktdaten des Betroffenen (bspw. dienstliche 

Kontaktdaten), Daten mit Bezug zur beruflichen Tätigkeit des Be-

troffenen (bspw. Daten aus denen hervorgeht, dass eine Person bei 

einem bestimmten Unternehmen in einer bestimmten Position / in 

einem bestimmten Tätigkeitsbereich beschäftigt ist), Daten zur 

Aus- und Weiterbildung des Betroffenen (bspw. Lebenslauf, Stu-

dien- und Ausbildungsnachweise, Weiterbildungs- und Schulungs-

nachweise, u.ä.), Daten aus einem zwischen dem Universitätsklini-

kum und dem Betroffenen ggf. bereits bestehenden Vertragsver-

hältnis. 

Empfänger bzw. Kate-

gorien von Empfängern 

der personenbezoge-

nen Daten  

 Mitarbeiter des Verantwortlichen (insbesondere die Mitarbeiter 

der Vergabestelle, die Mitarbeiter der Abteilungen „Wirtschafts-

betriebe“, „Einkauf“ und „Medizintechnik“, die Mitarbeiter der 

Kliniken und Institute des Universitätsklinikums Carl Gustav Ca-

rus) 

 Mitarbeiter der Technischen Universität Dresden; insbesondere 

der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus 

 Durch den Verantwortlichen beauftragte / vertraglich gebun-

dene Berater, Fachplaner, Architekten, u.ä. 
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Übermittlung der perso-

nenbezogenen Daten 

Der Verantwortliche hat nicht die Absicht, die personenbezogenen 

Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu 

übermitteln. 

Dauer, für die die per-

sonenbezogenen Da-

ten gespeichert werden 

Der Speicherzeitraum beginnt mit der erstmaligen Speicherung der 

personenbezogenen Daten; der Zeitpunkt der Speicherung ent-

spricht in der Regel dem Zeitpunkt der Erhebung der personenbe-

zogenen Daten. 

In der Regel werden die Dokumentationsunterlagen (Vergabedoku-

mentation, Vergabevermerk), die Angebote, die Teilnahmeanträge 

und ihre Anlagen für einen Zeitraum von 10 Jahren aufbewahrt. Die 

Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, 

in dem der Zuschlag im jeweiligen Vergabeverfahren erteilt wurde. 

Datenschutzrechte / 

Rechte der betroffenen 

Person 

 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen 

eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende perso-

nenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie 

ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten 

und auf die in Art. 15 DS-GVO genannten Informationen. 

 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen 

unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger perso-

nenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung unvollstän-

diger personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16 DS-GVO). 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Teilnahmeanträge und Ange-

bote gemäß § 53 Abs. 7 S. 2 VgV / §§ 13 Abs. 3 und 16 Abs. 3 

VOL/A vollständig sein und alle geforderten Angaben, Erklärungen 

und Preise enthalten müssen. Des Weiteren ist zu beachten, dass 

eine grundsätzlich im Ermessen des öffentlichen Auftraggebers lie-

gende Nachforderung von unvollständigen oder fehlerhaften Unter-

lagen / Angaben lediglich unter den Voraussetzungen des § 56 Abs. 

2 VgV / § 16 Abs. 2 VOL/A zulässig ist. 

 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu 

verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unver-

züglich gelöscht werden; der Verantwortliche ist verpflichtet, perso-

nenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der in 

Art. 17 DS-GVO aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten 

für die Zwecke der Verarbeitung nicht mehr benötigt werden und 

keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bestehen bzw. entspre-

chende Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind (Recht auf Lö-

schung / „Recht auf Vergessenwerden“). 

 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die 

Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in 

Art. 18 DS-GVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist. 

Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus 

ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbei-

tung sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch ein-

zulegen. Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen 
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Daten dann nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwür-

dige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, 

Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die 

Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-

gung von Rechtsansprüchen (Art. 21 DS-GVO). 

 

Die betroffene Person hat nicht das Recht, die sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, die sie dem Verantwortlichen bereitge-

stellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 

Format zu erhalten (Art. 20 DS-GVO, Recht auf Datenübertrag-

barkeit), da die durch den Verantwortlichen durchgeführte Daten-

verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, 

die im öffentlichen Interesse liegt (Träger der Krankenversorgung). 

Beschwerderecht bei 

einer Aufsichtsbehörde 

Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen ver-

waltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht 

auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn die be-

troffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie be-

treffenden personenbezogenen Daten gegen die DS-GVO verstößt 

(Art. 77 DS-GVO). 

Die betroffene Person kann dieses Recht bei einer Aufsichtsbe-

hörde in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplat-

zes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend machen. 

 

In Sachsen zuständige Aufsichtsbehörde: 

Sächsischer Datenschutzbeauftragter 

Bernhard-von-Lindenau-Platz 1 

01067 Dresden 

Telefon: 0351/493-5401 

Telefax: 0351/493-5490 

Internet: www.datenschutz.sachsen.de 

Email: saechsdsb@slt.sachsen.de 

Quelle der personenbe-

zogenen Daten 

Die personenbezogenen Daten stammen in der Regel nicht aus öf-

fentlich zugänglichen Quellen, sondern werden entweder bei der 

betroffenen Person oder bei Dritten (bspw. Auftraggeber von Refe-

renzprojekten) erhoben. 

Pflicht zur Bereitstel-

lung der personenbezo-

genen Daten 

Im Vergabeverfahren werden personenbezogene Daten insbeson-

dere im Rahmen der Eignungsprüfung (§ 122 GWB i.V.m. § 44 ff. 

VgV; § 6 VOL/A) herangezogen; bspw. können Bewerber / Bieter 

aufgefordert werden, Angaben zu technischen Fachkräften oder 

den Führungskräften des Unternehmens (u.a. Studien- und Ausbil-

dungsnachweise, Lebensläufe, Referenzen) zu machen und / oder 

entsprechende Nachweise einzureichen.  

Des Weiteren können personenbezogene Daten auch bspw. im 

Rahmen von Erklärungen zum Nichtvorliegen eines Ausschluss-

grundes nach §§ 123 ff. GWB und den ggf. erfolgten Selbstreini-

gungsmaßnahmen erhoben werden. 

Nicht zuletzt werden personenbezogene Daten schon als Bestand-

teil der eigentlichen Teilnahmeantrags- oder Angebotsunterlagen 
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erhoben (bspw. ausgefüllte und unterzeichnete Teilnahme-/Verga-

beunterlagen, durch den Bewerber / Bieter ggf. beigelegte Unterla-

gen). 

 

Die betroffenen Personen sind im Rahmen eines Vergabeverfahren 

verpflichtet die jeweils geforderten / erforderlichen personenbezo-

genen Daten bereitzustellen.  

Sofern die geforderten / erforderlichen personenbezogenen Daten 

nicht eingereicht / bereitgestellt werden, kann / muss ggf. ein Aus-

schluss des Teilnahmeantrags / des Angebotes vom weiteren 

Vergabeverfahren erfolgen (§ 57 VgV / § 16 Abs. 3 VOL/A).  

Die geforderten / erforderlichen personenbezogenen Daten sind in-

sofern als für einen Vertragsschluss erforderlich zu betrachten. 

Automatisierte Ent-

scheidungsfindung / 

Profiling 

Die betroffenen Personen werden keiner teilweise oder ausschließ-

lich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entschei-

dung unterworfen. 

 

 

Stand: 01 / 2025 


